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TOP 10 
 

 

Vorstellung der Sanierungsarbeiten in der Burgstraße (B19) von 

der St. Mang Brücke bis zum Freudenberg 
 

 

Sachverhalt: 

 

Die Burgstraße ist Teil der B19 und befindet sich in einem schlechten Zustand. Aus 

diesem Grund wurde vom staatlichen Bauamt die Frage an die Stadt Kempten 

herangetragen, ob die Sanierung der Burgstraße als Gemeinschaftsprojekt in diesem Jahr 

umgesetzt werden kann. 

Das staatliche Bauamt übernimmt hierbei die Kosten für die Maßnahmen auf der 

Fahrbahn. Die Umsetzung der Maßnahme soll aber durch die Stadt erfolgen, da das 

staatliche Bauamt dies personell leider nicht leisten kann. 

 

Das Baufeld erstreckt sich von der Bäckerstraße im Osten bis zum westlichen Ende des 

Friedhofgeländes. 

 

Die durchgeführten Asphaltuntersuchungen haben ergeben, dass ein einfacher 

Deckenbau für die Burgstraße nicht mehr ausreichend ist, da die entnommenen 

Bohrkerne häufig keinen Schichtenverbund mehr zwischen den Asphaltlagen aufwiesen. 

Einzelne Schichten waren auch bereits zerfallen. Daher muss eine Erneuerung des 

kompletten Asphaltoberbaus durchgeführt werden. 

 

Im Zuge der Maßnahme wird die bestehende Querungshilfe (Mittelinsel) westlich der 

Webergasse barrierefrei ausgestaltet. Es wird eine ungesicherte getrennte Querungsstelle 

geschaffen. 

 

Die Maßnahme soll im Juli 2024 ausgeschrieben werden. Geplanter Baubeginn ist im 

September 2024. Es wird mit einer Bauzeit von ca. 7 Wochen gerechnet. Allerdings 

liegen noch nicht alle Rückmeldungen der Spartenträger vor. Sollten hier noch 

Maßnahmen geplant werden, verlängert sich die Bauzeit entsprechend. 

Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgt durch die Stadt. Die Beauftragung für den 

Bereich der Fahrbahn übernimmt das staatliche Bauamt. Die Rechnungen werden direkt 

von diesem beglichen.  

Die Stadt betrifft haushalterisch nur die Umgestaltung der Querungsstelle und die 

eigenen Personalkosten. 
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Der Bericht dient zur Kenntnis. 

 

 

Anlagen: 

Präsentation 
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